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danke für die antworten!

die eltern müssen mit der überprüfung nicht einverstanden sein (beim hinzurufen eines
beratungslehrers schon, bei überprüfung durch die förderschule direkt nicht), sollten aber
vorher natürlich genau informiert werden (also wie sina geschrieben hat). aber wenn sie nicht
erscheinen, gibt es das feld "nicht erschienen" zum ankreuzen.

meine frage war nur, ob es irgendwas geschriebenes gibt zu dem fall, wenn jemand zweimal
die gleiche klasse wiederholt. weiß da niemand einen "litarturtipp"?

1https://www.lehrerforen.de/thread/24130-zweimaliges-wiederholen/?postID=196195#post196195
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